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Aus für das Goldfinger-Modell 
Das Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz macht das so genannte Goldfinger-Modell uninteressant: 
Eine ausländische Gesellschaft kauft Gold. Der Kaufpreis für das Gold führt sofort zu einem Verlust, weil 
es sich um sog. Umlaufvermögen handelt. Die Steuerlast reduziert sich über den negativen 
Progressionsvorbehalt. Wenn das Gold verkauft wird und dabei Gewinne anfallen, sind diese Einkünfte 
nach Doppelbesteuerungsabkommen im Inland steuerfrei und unterliegen nur dem Progressionsvorbehalt. 
Die Zusatz-Einnahmen führen nur zu höheren Steuersätzen. Oder auch nicht, wenn der Höchststeuersatz 
sowieso schon erreicht ist. Künftig darf der Kaufpreis erst beim Verkauf des Goldes angerechnet werden. 
Damit kann nicht mehr in einem Jahr der negative Progressionsvorbehalt zu Gunsten ausgenutzt werden, 
ohne dass sich im Anschluss eine korrespondierende Wirkung zu Lasten ergibt. 
Die Neuregelung gilt für alle Anschaffungen nach dem 28. Februar 2013. 

Fortführung der Anschaffungskosten bei Abspaltung 
Bei Verschmelzung, Aufspaltung und qualifiziertem Anteilstausch treten die Anteile an der 
übernehmenden Gesellschaft anteilig an die Stelle der Anteile an der übertragenden Gesellschaft. Das gilt 
nun auch für die Abspaltung, so dass auch hier die Anschaffungskosten fortgeführt werden und die 
Realisierung stiller Reserven vermieden wird. Die stillen Reserven würden sonst beim Anteilseigner der 
Abgeltungsteuer unterliegen. Erfasst sind Abspaltungen, die nach dem 31.12.2012 ins Register 
eingetragen wurden. 

Änderungen bei der Umsatzsteuer durch das 
Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz 
Auch im Bereich der Umsatzsteuer hält das Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz einige Änderungen 
bereit: 
· Zunächst gibt es eine Regelung darüber, welches Recht anwendbar ist. Welches Recht für die 

Rechnungsstellung anwendbar ist, richtet sich danach, wo der Umsatz ausgeführt wird, so dass die 
Bestimmung des Leistungs- und Lieferortes noch wichtiger wird. Fallen Unternehmersitz und 
Leistungsort auseinander, gilt das Recht des Staates, in dem der Unternehmer seinen Sitz oder 
Wohnort hat. 

· So gibt es Neuerungen bei den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Rechnung. Im Fall der 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers muss künftig auf der Rechnung vermerkt sein 
„Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“. Bisher musste in der Rechnung nur auf die 
umgekehrte Steuerschuldnerschaft hingewiesen werden. 

· Im Fall der Besteuerung von Reiseleistungen und bei der Differenzbesteuerung muss künftig 
angegeben werden: „Sonderregelung für Reisebüros“, „Gebrauchtgegenstände/Sonderregelung“, 
„Kunstgegenstände/Sonderregelung“ oder „Sammlungsstücke und Antiquitäten/Sonderregelung“. 

· Ein Unternehmer ist im Ausland ansässig, wenn er dort 
· den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit 
· seine Geschäftsleitung oder 
· eine feste Niederlassung und 
· im Inland nur einen Wohnsitz hat. Hat der Unternehmer aber weder Sitz, Geschäftsleitung oder 

Betriebsstätte im Ausland, im Inland aber einen Wohnsitz, ist er im Inland ansässig. 
· Sonstige Leistungen an juristische Personen, die sowohl unternehmerisch als auch nicht 

unternehmerisch tätig sind, werden künftig am Ort ihres Sitzes ausgeführt. Es sei denn, der Bezug 
erfolgt für den privaten Bedarf des Personals. 

· Die langfristige Vermietung von Beförderungsmitteln an Nichtunternehmer erfolgt am Wohnsitz oder 
Sitz des Leistungsempfängers. Die langfristige Vermietung eines Sportbootes erfolgt an dem Ort, an 
dem das Sportboot dem Leistungsempfänger zur Verfügung gestellt wird. 

· Ausweitung der Steuerbefreiung für kulturelle Einrichtungen von Gebietskörperschaften auf Umsätze 
von Bühnenregisseuren und Bühnenchoreographen ab dem 1. Juli 2013. 



 

 

· Die Umsätze mit Kunstgegenständen und Sammlungsstücken unterliegen ab dem 1.1.2014 nicht mehr 
dem ermäßigten Steuersatz. Anders, wenn der Kunstgegenstand vom Urheber selbst oder seinem 
Rechtsnachfolger oder von einem Unternehmer, der kein Wiederverkäufer ist, geliefert, eingeführt oder 
innergemeinschaftlich erworben wird. 

· Die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers wird zudem auf die Lieferung von Gas, 
Elektrizität sowie von Wärme und Kälte an einen anderen Unternehmer ausgeweitet, wenn der 
liefernde Unternehmer im Ausland ansässig ist und selbst Lieferungen von Erdgas erbringt. Außerdem 
muss er Wiederverkäufer sein. Damit soll sichergestellt sein, dass Betreiber von Photovoltaikanlagen 
nicht unter die Regelung fallen. Die Neuregelung bedarf noch der unionsrechtlichen Ermächtigung 
durch den EU-Ministerrat. Der Antrag hierzu wurde bereits gestellt, die Ermächtigung wurde bisher 
jedoch noch nicht erteilt. Die EU-Kommission hat dem Ministerrat empfohlen, den Antrag abzulehnen. 
Deshalb bleibt ein Inkrafttreten der Vorschrift abzuwarten. 

· Bei Ausstellung einer Rechnung durch den Leistungsempfänger muss die Rechnung die Angabe 
„Gutschrift“ enthalten. Um Verwechslungen zu vermeiden, sollten deshalb künftig Abrechnungen über 
Entgeltminderungen nicht mehr als Gutschrift bezeichnet werden. 

· Für innergemeinschaftliche Lieferungen ist bis zum 15. des Folgemonats nach Ausführung der 
Lieferung eine Rechnung auszustellen. Beispiel: Die Lieferung erfolgt am 3. August 2013. Dann muss 
die Rechnung bis zum 15. September 2013 erstellt werden. 

· Bislang war nur die entrichtete Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer abzugsfähig. Diese Regelung 
verstößt gegen europäisches Recht, so dass die Einfuhrumsatzsteuer künftig bereits mit ihrer 
Entstehung abzugsfähig ist. 

· Der Vorsteuerabzug aus innergemeinschaftlichem Erwerb wird auf die Fälle beschränkt, in denen der 
innergemeinschaftliche Erwerb in Deutschland bewirkt wird. (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG). 

· Bausparkassenvertreter, Versicherungsvertreter und Versicherungsmakler, die steuerfreie Umsätze 
ausführen, können die Vorsteuern für ihre Tätigkeit abziehen, wenn der Leistungsempfänger außerhalb 
der Gemeinschaft ansässig ist. (§ 15 Abs. 3 UStG). 

Einführung einer Lohnsteuer-Nachschau 
Seit 2002 gibt es die sog. Umsatzsteuer-Nachschau. Das ist eine Möglichkeit der Sachverhaltsaufklärung 
durch das Finanzamt ohne vorherige Ankündigung und außerhalb einer Außenprüfung. Diese Möglichkeit 
gibt es ab sofort auch für die Lohnsteuer. Das Finanzamt darf dann Grundstücke und Räume von 
Personen, die eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit ausüben, ohne Ankündigung betreten. 
Wohnräume dürfen gegen den Willen des Inhabers nur zur Verhütung dringender Gefahren betreten 
werden. Den Beamten sind Lohn- und Gehaltsunterlagen, Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspapiere und 
andere Urkunden vorzulegen. 
Besonders schwerwiegend: Von der Lohnsteuer-Nachschau kann bei dazu Anlass gebenden 
Feststellungen ohne vorherige Prüfungsanordnung zu einer Lohnsteuer-Außenprüfung übergegangen 
werden. 

Vergünstigungen für Elektrofahrzeuge als Dienstwagen 
Die private Nutzung eines Kraftfahrzeugs wird mit einem Prozent des Bruttolistenpreises berechnet. Zum 
Bruttolistenpreis gehören auch die Kosten einer Sonderausstattung. Derzeit ist der Listenpreis von 
Elektrofahrzeugen höher als der von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Um die Anschaffung von 
Elektrofahrzeugen zu unterstützen, werden aus dem Listenpreis dieser Fahrzeuge die Kosten der Batterie 
im Zeitpunkt der Erstzulassung herausgerechnet. Für bis zum 31. Dezember 2013 angeschaffte 
Fahrzeuge sind das 500 € pro Kilowattstunde der Batteriekapazität. Für in den Folgejahren angeschaffte 
Fahrzeuge werden es jährlich 50 € pro Kilowattstunde weniger. 
Pro Fahrzeug beträgt die Minderung maximal 10.000 €. Auch dieser Betrag schrumpft in den nächsten 
Jahren um 500 € jährlich. 
Die Vorschrift gilt gleichermaßen für Arbeitnehmer bei der Berechnung des geldwerten Vorteils einer 
Dienstwagenüberlassung. 
Die Regelung gilt rückwirkend seit 1.1.2013 und für alle Anschaffungen bis zum 31.12.2022. 

Lohnsteuer Freibeträge für zwei Jahre 
Im Lohnsteuerabzugsverfahren zu berücksichtigende Freibeträge können künftig für zwei Kalenderjahre 
beantragt werden. Ändern sich die Verhältnisse zugunsten des Arbeitnehmers, kann er eine Änderung 
des Freibetrags beantragen. Eine Änderung zu seinen Ungunsten muss er dem Finanzamt anzeigen. Für 
weitere Details soll es ein Erläuterungsschreiben der Finanzverwaltung geben. 



 

 

Keine Vermeidung von Grunderwerbsteuer durch sog. RETT-Blocker mehr 
RETT steht für Real Estate Transfer Tax. Der RETT-Blocker ist eine zwischengeschaltete Gesellschaft, an 
der der Käufer 94,9 % hält. Künftig ist der Anteilstausch über diese RETT-Blocker nicht mehr möglich, 
wenn bei wirtschaftlicher Betrachtung die vom RETT-Blocker erworbenen Anteile an der Immobilie dem 
anderen Erwerber zuzurechnen sind. Zukünftig fällt nur dann keine Grunderwerbsteuer an, wenn ein 
echter Dritter beteiligt ist und 5,1 % an der Gesellschaft hält. Die Neuregelung gilt für Erwerbsvorgänge, 
die nach dem 6. Juni 2013 verwirklicht werden. 

Weitere Änderungen im Einkommensteuergesetz 
· Es wird klargestellt, dass die Bewertungsvorschriften über anschaffungsnahe Herstellungskosten, 

Entnahmen und Einlagen bei der Einnahmenüberschussrechnung entsprechend anzuwenden sind. 
· Soweit der Investitionsabzugsbetrag nicht bis zum Ende des dritten Jahres nach Abzug 

hinzugerechnet wurde, ist der Abzug rückgängig zu machen. Eine eventuelle (auch schon 
bestandskräftige) Steuerfestsetzung für das Abzugsjahr ist zu ändern. Für diesen Fall wird ab 2013 
klargestellt, dass der sich ergebende Nachforderungsbetrag nicht zu verzinsen ist. 

· Auch Krankenversicherungsbeiträge für den Erwerb eines Basisschutzes an eine Versicherung 
außerhalb der EU führen zu Sonderausgaben. Das gilt ab dem Veranlagungszeitraum 2013. 

· Die im Sozialrecht geltende Verschonungsregelung ist künftig auch bei der Ermittlung des eigenen 
Vermögens eines Unterhaltsempfängers im Steuerrecht anzuwenden. Das gilt rückwirkend für alle 
noch nicht bestandskräftig veranlagten Einkommensteuerfälle. 

· Die Lohnsteuer für geldwerte Vorteile aus der unentgeltlichen oder verbilligten Überlassung von 
Smartphones oder Tablets kann erstmals ab dem Veranlagungszeitraum 2013 pauschaliert werden. 

· Im Ausland bezogene Arbeitseinkünfte dürfen trotz entgegenstehender 
Doppelbesteuerungsabkommen in Deutschland besteuert werden, wenn sie ansonsten unversteuert 
blieben. Die Neuregelung gilt für alle noch nicht bestandskräftig festgesetzten Fälle. 

· Bei deutschen Personengesellschaften mit ausländischen Gesellschaftern werden Sondervergütungen 
und Veräußerungsgewinne den Unternehmensgewinnen zugeordnet. Das gilt in allen Fällen, in denen 
die Einkommen- und Körperschaftsteuer noch nicht bestandskräftig festgesetzt ist. 

· Wurde im Zeitpunkt des Wegzugs ins Ausland, einer Umstrukturierung oder Überführung von 
Wirtschaftsgütern oder Anteilen auf die Besteuerung verzichtet, können die späteren Gewinne aus der 
Veräußerung einer Beteiligung besteuert werden. Das gilt für die Veräußerung von Wirtschaftsgütern 
oder Anteilen oder ihre Entnahme nach dem Tag der Verkündung des Gesetzes. 

Prozesskosten sind keine außergewöhnliche Belastung 
Der Bundesfinanzhof hatte 2011 entschieden, dass Zivilprozesskosten außergewöhnliche Belastungen 
sind, wenn die Rechtsverfolgung oder -verteidigung hinreichend Erfolg versprechend und nicht mutwillig 
war. 
Die Finanzverwaltung war dieser Auffassung nicht gefolgt. Sie hat sich durchgesetzt. Das 
Einkommensteuergesetz regelt nun, dass Prozesskosten keine außergewöhnlichen Belastungen sind, es 
sei denn, es handelt sich um Aufwendungen, ohne die der Prozessierende Gefahr liefe, seine 
Existenzgrundlage zu verlieren und seine lebensnotwendigen Bedürfnisse in dem üblichen Rahmen nicht 
mehr befriedigen zu können. 

Rückwirkende Gleichstellung eingetragener Lebenspartner 
· Eingetragene Lebenspartner werden für alle noch nicht bestandskräftigen Altfälle ab Inkrafttreten des 

Lebenspartnerschaftsgesetzes am 1. 8. 2001 im Grunderwerbsteuerrecht mit dem Ehegatten 
gleichgestellt. 

· Auch im 5. Vermögensbildungsgesetz gibt es eine Gleichstellung. So können vermögenswirksame 
Leistungen auch zugunsten des nicht dauernd getrennt lebenden Lebenspartners angelegt werden. 

Termine August 2013 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 
 



 

 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

12.8.2013 15.8.2013 9.8.2013 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner 
an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 12.8.2013 15.8.2013 9.8.2013 
Gewerbesteuer5 15.8.2013 19.8.2013 12.8.2013 
Grundsteuer5 15.8.2013 19.8.2013 12.8.2013 
Sozialversicherung6 28.8.2013 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so 
frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei 

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 In Bundesländern, in denen der 15.8.2013 ein Feiertag ist, gilt der 16.8.2013 als Fälligkeitstermin mit 

einer Schonfrist 19.8.2013. 
6 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
26.8.2013) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den 
Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Termine September 2013 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.9.2013 13.9.2013 6.9.2013 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen. 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.9.2013 13.9.2013 6.9.2013 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.9.2013 13.9.2013 6.9.2013 

Umsatzsteuer4 10.9.2013 13.9.2013 6.9.2013 
Sozialversicherung5 26.9.2013 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der 



 

 

Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so 
frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.9.2013) 
an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind 
ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt 
insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Hilfen für Hochwassergeschädigte 
Die vom Hochwasser im Juni 2013 betroffenen Bundesländer haben zusammen mit dem 
Bundesministerium der Finanzen Maßnahmen beschlossen, die steuerliche Erleichterungen für die 
Geschädigten bringen sollen. Unter 
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2013/06/2013-06-19-
PM44.html können die einzelnen länderspezifischen Informationen abgerufen werden. 
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau hat ein 10-Punkte-Programm gestartet. Unter 
https://www.kfw.de/kfw.de.html sind die einzelnen Punkte aufgeführt. Das für ein Jahr laufende Programm 
hilft betroffenen Unternehmen, privaten Hausbesitzern und Kommunen mit erheblich verbilligten Darlehen. 
Zur Behandlung von Spenden und weiteren steuerlichen Erleichterungen kann die Homepage 
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommens
teuer/2013-06-21-flutopferhilfe-steuerliche.pdf?__blob=publicationFile&v=1 aufgerufen werden. 
Hinweis: Hochwassergeschädigte sollten auf jeden Fall mit dem Steuerberater sprechen, weil die vielen 
Punkte im Einzelfall abgestimmt werden müssen. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung 
in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
· für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
· die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
· der Schuldner die Leistung verweigert, 
· besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; 
dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank 
vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.1.2011: 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2013/06/2013-06-19-
https://www.kfw.de/kfw.de.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommens


 

 

Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

1.1. bis 30.6.2011 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.7. bis 31.12.2011 0,37 % 5,37 % 8,37 % 
1.1. bis 30.6.2012 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.7. bis 31.12.2012 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.1. bis 30.6.2013 -0,13 % 4,87 % 7,87 % 
1.7. bis 31.12.2013 -0,38 % 4,62 % 7,62 % 

Beendigung der Verfahrensruhe im Einspruchsverfahren durch 
Vorläufigkeitsvermerk 
Das Finanzamt kann im Einspruchsverfahren die durch die Berufung auf ein vorgreifliches Verfahren 
bewirkte Verfahrensruhe durch einen Vorläufigkeitsvermerk derselben Reichweite beenden. Der 
Vorläufigkeitsvermerk bietet einen der Verfahrensruhe gleichwertigen Rechtsschutz. 
Das Finanzamt hatte einen Einkommensteuerbescheid wegen der beschränkten Abzugsfähigkeit von 
Vorsorgeaufwendungen vorläufig erlassen. Gegen den Einkommensteuerbescheid legte ein Steuerbürger 
Einspruch ein und berief sich auf ein vor dem Bundesfinanzhof anhängiges Verfahren. Damit ruhte das 
Einspruchsverfahren kraft Gesetzes. Nach Abschluss der anhängigen Verfahren zuungunsten des 
Steuerbürgers wurde dieser gebeten, seinen Einspruch zurückzunehmen. Daraufhin erweiterte der 
Steuerbürger seinen Einspruch um eine weitere Rechtsfrage, die ebenfalls vor dem Bundesfinanzhof 
anhängig war. Wiederum sollte das Verfahren deshalb kraft Gesetzes ruhen. Das Finanzamt aber erließ 
eine Einspruchsentscheidung und erklärte die Einkommensteuerfestsetzung wegen der zuletzt 
vorgetragenen Rechtsfrage für vorläufig. Damit war der Steuerbürger nicht einverstanden. 
Der Bundesfinanzhof gab dem Finanzamt Recht. 
Dem Rechtsschutzbedürfnis des Steuerbürgers wird durch den Vorläufigkeitsvermerk ausreichend 
Rechnung getragen. Der Vorläufigkeitsvermerk muss allerdings so weit reichen wie die Verfahrensruhe. Er 
muss dieselbe Rechtsfrage betreffen und dieselben Änderungsmöglichkeiten wie die Verfahrensruhe 
eröffnen. 
Eine Änderung durch Aufnahme des Vorläufigkeitsvermerks ist verfahrensrechtlich eine Teilabhilfe im 
Einspruchsverfahren. Es liegt keine Verböserung vor, weil Rechtsposition und Rechtsschutzmöglichkeiten 
nicht beeinträchtigt werden. 
Die vorläufige Festsetzung führt zwar zur Beendigung der Verfahrensruhe und erlaubt es der 
Finanzverwaltung, das Einspruchsverfahren abzuschließen, so dass die Möglichkeit, Aussetzung der 
Vollziehung zu beantragen, entfällt. Das ist jedoch kein verfahrensrechtlicher Nachteil, weil der 
Steuerbürger Aussetzung der Festsetzung beantragen kann. Danach kann die Steuerfestsetzung gegen 
oder ohne Sicherheitsleistung ausgesetzt werden (vorläufige Nichtfestsetzung der Steuer). Sie stellt den 
Steuerbürger nicht schlechter als die Aussetzung oder Aufhebung der Vollziehung. 
Dass der Einspruch nicht mehr um weitere Gründe ergänzt werden kann, ist ebenfalls keine Verböserung, 
weil es kein Recht gibt, Einspruchsverfahren möglichst lange offenhalten zu können. 

Berücksichtigung von Schuldzinsen als nachträgliche Werbungskosten 
bei den Einkünften aus Kapitalvermögen in 2009 
Zum 1.1.2009 änderte sich die Besteuerung von Kapitaleinkünften (z. B. Zinsen, Dividenden, 
Veräußerungsgewinnen) grundlegend. Einkünfte aus privat gehaltenem Kapitalvermögen werden seitdem 
mit einem pauschal für alle geltenden Steuersatz von 25 % versteuert. Der Ansatz der tatsächlichen 
Werbungskosten ist ab 2009 ausgeschlossen. Bei der Ermittlung der Einkünfte ist nur noch der 
Sparerfreibetrag (801 € bzw. 1.602 €) abzuziehen. 
Das Finanzgericht Düsseldorf hat folgenden Fall entschieden: Ein Gesellschafter veräußerte seine 
GmbH-Beteiligung in 2001. In der Folgezeit fielen weiterhin Schuldzinsen an, die auf die Finanzierung 
eines Gesellschafterdarlehens zurückzuführen waren. Den für 2009 begehrten Schuldzinsenabzug lehnte 
das Finanzamt ab. 
Das Finanzgericht gab dem früheren Gesellschafter Recht: Für im Jahr 2009 geltend gemachte 
Schuldzinsen gilt das Werbungskostenabzugsverbot nicht, sofern die Werbungskosten mit Kapitalerträgen 
im Zusammenhang stehen, die vor dem 1.1.2009 zugeflossen sind. Das Werbungskostenabzugsverbot sei 
erstmals auf nach dem 31.12.2008 zufließende Kapitalerträge anzuwenden. 



 

 

Auch das Finanzgericht Köln hat entschieden, dass das ab 2009 geltende Werbungskostenabzugsverbot 
nicht für Ausgaben gilt, die nach dem 31.12.2008 gezahlt wurden, die aber mit Kapitalerträgen 
zusammenhängen, die bereits vor dem 1.1.2009 zugeflossen sind. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
Hinweis: Jeder Kapitalanleger hat die Möglichkeit, seine Kapitaleinkünfte nicht mit dem 
Abgeltungsteuersatz, sondern mit seinem individuellen Einkommensteuersatz besteuern zu lassen. Ein 
entsprechender Antrag ist sinnvoll, wenn der persönliche Steuersatz niedriger als 25 % ist. Die 
tatsächlichen Werbungskosten sind auch bei dieser Option zur individuellen Besteuerung nicht 
anzusetzen. 

Kein Werbungskostenabzug bei Familienheimfahrten mit Dienstwagen 
Überlässt ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer einen Dienstwagen für dessen Familienheimfahrten, so 
kann dieser keinen Werbungskostenabzug für diese Fahrten geltend machen, weil ihm kein eigener 
Aufwand entsteht. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Nicht nachprüfbare Kassenberichte rechtfertigen Schätzungen des 
Finanzamts 
Ein Kioskbetreiber errechnete seinen Gewinn zulässigerweise durch Ermittlung des Überschusses der 
Einnahmen über die Betriebsausgaben. Zu einer ordnungsmäßigen Buchführung war er nicht verpflichtet. 
Für seine Tageseinnahmen stellte er Kassenberichte auf, die sich auf Grund seiner offen geführten 
Ladenkasse ergaben. 
Im Laufe einer Betriebsprüfung wurde festgestellt, dass die Eintragungen in den Kassenberichten 
wiederholt und auch mehrfach an derselben Stelle verändert wurden. Der Versuch einer Nachkalkulation 
scheiterte. Deshalb nahm die Prüferin eine Vollschätzung vor. Mit seinen Einwendungen hatte der 
Kioskbetreiber bis hin zum Bundesfinanzhof keinen Erfolg. 
Auch wenn ein Unternehmer nicht zur Führung eines Kassenbuchs verpflichtet ist, müssen die von ihm 
erklärten Betriebseinnahmen auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit überprüfbar sein. Erfolgt ihre 
Dokumentation in Kassenberichten, dürfen sie nicht ständig korrigiert werden und in sich widersprüchlich 
sein. Betriebseinnahmen und -ausgaben sind durch entsprechende Aufzeichnungen einschließlich der 
Belegsammlung oder im Wege einer geordneten Belegablage festzuhalten. Werden Tageseinnahmen in 
einer Summe erfasst, ist das Zustandekommen der Summe, beispielsweise durch einen Kassenbericht, 
nachzuweisen. Das Finanzamt muss diese Unterlagen auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüfen 
können. Bei ständig korrigierten Zahlen oder anderen eine Täuschungsabsicht nicht auszuschließenden 
Auffälligkeiten ist das nicht möglich. 

Rückstellungen für die Erfüllung öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen 
erst ab dem Tag der Verpflichtung möglich 
Ein Unternehmen der Holzindustrie erhielt im Juli 2005 eine Verfügung der zuständigen Umweltbehörde. 
Darin wurde die Schließung der Holzfeuerungsanlage für den Fall angeordnet, dass die Emissionswerte 
der TA Luft 2002 nicht bis spätestens am 1. Oktober 2010 erreicht werden. Daraufhin wurden für das 
Unternehmen ab dem Bilanzstichtag 2005 auf die Installation einer Rauchgasentgiftungsanlage zielende 
Rückstellungen gebildet. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der Anlage erfolgte im 
Geschäftsjahr 2008. Das Finanzamt verweigerte die Anerkennung der gebildeten Rückstellungen. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte dies. Die Ordnungsverfügung der Umweltbehörde enthielt für das 
Unternehmen die Auflage, die Voraussetzungen zur Einhaltung der TA Luft 2002 bis zum 1. Oktober 2010 
zu schaffen. Damit handelte es sich um eine Zielvorgabe, die auf den Zeitpunkt „ab“ dem 1. Oktober 2010 
abstellte. Bis dahin bestand keine Umrüstungspflicht, um die Zielvorgabe bereits vor dem Stichtag zu 
erreichen. Die Verpflichtung zur Einhaltung der neuen Grenzwerte entstand erst nach Ablauf der 
Übergangsfrist. 
Bei diesem Urteil handelt es sich um eine Kehrtwende in der Rechtsprechung. In seinem vorherigen Urteil 
hatte der Bundesfinanzhof nämlich den Zugang der amtlichen Verfügung als den maßgeblichen Zeitpunkt 
zur Bildung adäquater Rückstellungen angesehen. In dem jetzt entschiedenen Fall weisen die Richter 
ausdrücklich darauf hin, dass sie an ihrer früher vertretenen Auffassung nun nicht mehr festhalten. 



 

 

Teilabzugsverbot gilt nicht für substanzbezogene Aufwendungen 
überlassener Wirtschaftsgüter 
Überlässt der Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft dieser im Rahmen einer Betriebsaufspaltung aus 
gesellschaftsrechtlichen Gründen Wirtschaftsgüter verbilligt oder unentgeltlich, erkennt die 
Finanzverwaltung die hierauf entfallenden Betriebsausgaben nur teilweise an (sog. Teilabzugsverbot). Der 
Bundesfinanzhof sieht das anders und hat entschieden, dass substanzbezogene Aufwendungen, wie 
beispielsweise Absetzungen für Abnutzung, Teilwertabschreibungen oder Reparaturen nicht unter das 
Teilabzugsverbot fallen. 

Über die Anschaffungskosten hinaus gehende Einlagenrückgewähr eines 
wesentlich Beteiligten als Veräußerungsgewinn 
Ein wesentlich Beteiligter erzielt Einkünfte aus der Veräußerung seiner Beteiligung, wenn die die 
Anschaffungskosten übersteigenden Beträge aus dem Einlagekonto zurückgezahlt werden. Dazu 
folgender Fall: 
Ein wesentlich Beteiligter fügte seiner Steuererklärung eine Steuerbescheinigung über die Rückzahlung 
aus dem steuerlichen Einlagekonto bei. Das Finanzamt veranlagte dementsprechend Einkünfte aus 
Kapitalvermögen. Der Steuerbescheid wurde bestandskräftig. 
Nach einer Außenprüfung stellte das Finanzamt fest, dass die bereits erfasste Ausschüttung einen 
Veräußerungsgewinn in erheblicher Höhe darstellte, weil diese die Anschaffungskosten der Beteiligung 
überstieg. Allein aus der Vorlage der Steuerbescheinigung war für das Finanzamt nicht erkennbar, dass 
hier auch ein steuerpflichtiger Gewinn aus der Anteilsveräußerung vorlag. Wegen einer fehlenden Angabe 
in der Steuererklärung war das Finanzamt berechtigt, den bestandskräftigen Einkommensteuerbescheid 
wegen nachträglich bekannt gewordener neuer Tatsachen zu ändern. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Voraussetzungen einer Teilwertabschreibung auf Orientteppiche 
Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens sind in der Bilanz grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten anzusetzen. Ist der Teilwert niedriger, kann dieser unter bestimmten Voraussetzungen 
angesetzt werden. Eine Teilwertabschreibung kann bei einem bilanzierenden Unternehmer nur dann 
vorgenommen werden, wenn außergewöhnliche Umstände dazu geführt haben, dass der Teilwert eines 
Wirtschaftsguts am Bilanzstichtag 
· unter den Bilanzansatz gesunken ist und 
· die Wertminderung voraussichtlich dauerhaft sein wird. 
Das Finanzgericht Köln hat entschieden, dass ein Orientteppichhändler keine pauschale 
Teilwertabschreibung auf in Partien zusammengefasste Orientteppiche vornehmen kann. Das Gericht 
verlangt die Einzelbewertung eines jeden Teppichs. Dass einzelne Teppiche in den folgenden Jahren 
unter dem Einkaufspreis verkauft wurden, sei kein Nachweis für einen pauschalen Abschlag. Auch 
rechtfertige die verschlechterte Wirtschaftslage und ein gesunkenes Interesse von Käufern an 
Orientteppichen keine pauschale Teilwertabschreibung auf den gesamten Warenbestand. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Musikunterricht in der Mietwohnung kann Kündigung rechtfertigen 
Vermieter müssen Musikunterricht in Mietwohnungen grundsätzlich nicht dulden. Dies hat der 
Bundesgerichtshof entschieden. 
In dem entschiedenen Fall hatte der Mieter über Jahre hinweg ohne Erlaubnis des Vermieters in der 
Wohnung Gitarrenunterricht erteilt. Wegen des durch den Unterricht verursachten Lärms ist es zu 
Streitigkeiten mit den anderen Mietern gekommen. Nach Ansicht des Gerichts habe der Mieter die 
Wohnung entgegen dem vertraglichen Nutzungszweck gewerblich genutzt. Bei geschäftlichen Aktivitäten 
freiberuflicher oder gewerblicher Art, die nach Außen in Erscheinung treten, liege eine Nutzung vor, die der 
Vermieter in ausschließlich zu Wohnzwecken angemieteten Räumen ohne entsprechende Vereinbarung 
nicht dulden muss. Etwas anderes kann nur dann gelten, wenn der Mieter nachweist, dass von dem 
Unterricht keine Belästigung anderer Mieter ausgeht. Mit dieser Entscheidung hat das Gericht seine 
bisherige Rechtsprechung zur gewerblichen Nutzung von Wohnraum bekräftigt. 



 

 

Preisangabe bei Ferienhausvermietung muss auch Kosten der 
Endreinigung enthalten 
Werbung für Ferienhäuser muss neben dem Preis für die Wohnungen auch zwingend die anfallenden 
Kosten für die Endreinigung angeben. Ein nachträglicher Preisaufschlag für die übliche Reinigung verstößt 
gegen die Preisangabenverordnung und ist nicht erlaubt. Dies hat das Schleswig-Holsteinische 
Oberlandesgericht entschieden. 
Nach Auffassung des Gerichts ist in der Werbung der Preis anzugeben, der einschließlich Umsatzsteuer 
und sonstiger Preisbestandteile zu zahlen ist, also der sog. Endpreis. Diese Regelung dient dem Schutz 
der Verbraucher und fördert den Wettbewerb, indem sie dem Verbraucher Klarheit über die Preise und 
ihre Gestaltung verschafft. Die Entscheidung zeigt, wie sorgfältig ein Vermieter bei der Angabe von 
Preisen sein muss. Eine Zuwiderhandlung stellt einen Verstoß gegen die Preisangabenverordnung dar 
und kann eine wettbewerbsrechtliche Abmahnung bzw. eine Unterlassungsklage zur Folge haben. 

Abholung und Entsorgung von Speiseabfällen aus Restaurants und 
Großküchen durch Landwirt unterliegt dem Umsatzsteuerregelsatz auch 
bei Verfütterung an eigene Schweine 
Holt ein Landwirt Speiseabfälle aus Restaurants und Großküchen ab, unterliegt diese Leistung dem 
Umsatzsteuerregelsatz. Dies gilt auch dann, wenn der Landwirt die Speiseabfälle ausschließlich an eigene 
Schweine verfüttert. Es handelt sich nicht um eine landwirtschaftliche Dienstleistung, auf die die sog. 
Durchschnittssatzbesteuerung angewandt werden könnte. Im Vordergrund steht nicht das Mästen von 
Vieh, sondern die Entsorgungsleistung. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Unberechtigt ausgewiesene Umsatzsteuer kann im Einzelfall auch ohne 
Berichtigung der Rechnung vom Finanzamt zurückgefordert werden 
Ein Unternehmer hatte beim Verkauf eines Gebäudes eine Rechnung ausgestellt und dabei Umsatzsteuer 
ausgewiesen, die der Grundstückskäufer als Vorsteuer geltend machte. Mit rechtskräftigem 
Steuerbescheid versagte ihm das Finanzamt den Vorsteuerabzug. Daraufhin forderte der Unternehmer die 
abgeführte Umsatzsteuer vom Finanzamt zurück, ohne die Rechnung zu berichtigen. Das Finanzamt 
lehnte dies ab, weil ohne Rechnungsberichtigung die ausgewiesene Umsatzsteuer geschuldet sei. 
Der Gerichtshof der Europäischen Union hat entschieden, dass die fälschlich in Rechnung gestellte 
Umsatzsteuer zu erstatten ist, weil der Vorsteuerabzug beim Grundstückskäufer rechtskräftig abgelehnt 
worden war. Dies gebiete der Grundsatz der Neutralität der Umsatzsteuer. 

Vollverzinsung einer Umsatzsteuernachforderung bei nachträglichem 
Verzicht auf Steuerfreiheit 
Das Finanzamt kann eine Umsatzsteuernachforderung auch dann verzinsen, wenn diese allein darauf 
beruht, dass der Unternehmer nachträglich auf die Steuerfreiheit der von ihm erbrachten Leistungen 
verzichtet. Dies widerspricht nicht dem Grundsatz steuerlicher Neutralität. 
In dem entschiedenen Fall hatte das Finanzamt Nachzahlungszinsen und Aussetzungszinsen in Höhe von 
über 3,2 Mio. € festgesetzt. Die zugrunde liegende Umsatzsteuernachforderung beruhte auf dem 2009 
erklärten Verzicht auf die Steuerbefreiung der 2002 erfolgten Veräußerung eines bebauten Grundstücks. 
Das Finanzamt lehnte einen Erlassantrag ab. Auch der Bundesfinanzhof half nicht. 
Die Verzinsungsregeln sollen einen Ausgleich dafür schaffen, dass die Steuern bei den einzelnen 
Unternehmern zu unterschiedlichen Zeitpunkten festgesetzt und fällig werden. Liquiditätsvorteile, die dem 
Unternehmer oder dem Fiskus aus dem verspäteten Erlass eines Steuerbescheids typischerweise 
entstanden sind, sollen mit Hilfe der sog. Vollverzinsung ausgeglichen werden. Ob die möglichen 
Zinsvorteile tatsächlich bestanden, ist grundsätzlich unbeachtlich. Unerheblich ist deshalb, dass der 
Unternehmer dem Leistungsempfänger die Umsatzsteuer erst später aufgrund des Verzichts in Rechnung 
stellen konnte. 
Aus dem mehrwertsteuerrechtlichen Neutralitätsprinzip folgt nicht, dass bei einem Leistungsaustausch 
zwischen vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmen eine Verzinsung ausscheidet. Insbesondere lässt 
sich dem Neutralitätsprinzip nicht entnehmen, dass ein (potentieller) Liquiditätsvorteil des nachträglich zur 
Umsatzsteuerpflicht optierenden Unternehmers generell zu verneinen ist. 



 

 

Vorsteuerabzug bei Gutgläubigkeit des Leistungsempfängers zu 
gewähren 
Der Auftraggeber ist nicht generell verpflichtet zu prüfen, ob der Auftragnehmer und Rechnungsaussteller 
Unternehmer ist, über die fraglichen Gegenstände verfügte und diese liefern konnte und seinen 
Verpflichtungen hinsichtlich der Erklärung und der Abführung der Umsatzsteuer nachgekommen ist. Hat 
der Leistungsempfänger keine Anhaltspunkte dafür, dass der Leistende eine Steuerhinterziehung begeht 
bzw. in eine solche einbezogen ist, kann ihm der Vorsteuerabzug nicht verwehrt werden. Dies hat der 
Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) entschieden und damit die Rechte gutgläubiger 
Leistungsempfänger gestärkt. 
Der EuGH hat gleichzeitig jedoch betont, dass der Vorsteuerabzug bei Bösgläubigkeit nicht allein deshalb 
verlangt werden kann, weil die Finanzverwaltung anlässlich einer Prüfung beim Rechnungsaussteller die 
von diesem erklärten Umsätze nicht berichtigt hat, obwohl die Umsätze tatsächlich nicht stattgefunden 
haben. Solange der Rechnungsaussteller die fehlerhafte Rechnung nicht berichtigt oder die Gefährdung 
des Steueraufkommens rechtzeitig und vollständig beseitigt hat, schuldet er die zu Unrecht in Rechnung 
gestellte Umsatzsteuer. Der Rechnungsempfänger kann die Umsatzsteuer dennoch nicht als Vorsteuer 
abziehen, weil nur zutreffend in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer abgezogen werden kann. 

Krasse finanzielle Überforderung des dem Hauptschuldner nahe 
stehenden Bürgen 
Eine krasse finanzielle Überforderung eines Bürgen bei nicht ganz geringen Bankschulden liegt 
grundsätzlich vor, wenn der Bürge voraussichtlich nicht einmal die von den Darlehensvertragsparteien 
festgelegte Zinslast aus dem pfändbaren Teil seines laufenden Einkommens und Vermögens bei Eintritt 
des Sicherungsfalles dauerhaft allein tragen kann. In solchen Fällen ist nach der allgemeinen 
Lebenserfahrung ohne Hinzutreten weiterer Umstände widerleglich zu vermuten, dass der dem 
Hauptschuldner persönlich besonders nahe stehende Bürge die ihn vielleicht bis an das Lebensende 
übermäßig finanziell belastende Personalsicherheit allein aus emotionaler Verbundenheit mit dem 
Hauptschuldner gestellt und der Kreditgeber dies in sittlich anstößiger Weise ausgenutzt hat. Bei 
Höchstbetragsbürgschaften gelten diese Grundsätze mit der Einschränkung, dass sich die krasse 
finanzielle Überforderung aus dem Verhältnis des pfändbaren Teils des laufenden Einkommens zur 
Zinslast nur aus der Bürgschaftssumme und nicht aus der gesamten Hauptschuld ergeben muss. 
(Quelle: Urteil des Bundesgerichtshofs) 

Rechte des Grundstückseigentümers bei Anfertigen von Fotografien 
seiner Bauwerke ohne Genehmigung 
Der Eigentümer wird durch die Verwertung von Fotografien seines Grundstücks, die ohne seine 
Genehmigung innerhalb des Grundstücks aufgenommen werden, in seinem Eigentum anders als durch 
Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes beeinträchtigt und kann verlangen, die Verwertung solcher 
Fotografien zu unterlassen. Das gilt auch dann, wenn der Grundstückseigentümer den Zugang zu privaten 
Zwecken gestattet hat. 
Dies hat der Bundesgerichtshof im Fall einer öffentlich-rechtlichen Stiftung entschieden, die die 
kommerzielle Verwertung von Fotografien von in ihrem Eigentum stehenden historischen Bauten und 
dazugehörenden Gartenanlagen von einem Entgelt abhängig machte. 

 

 

 

Rechtliche Hinweise 

Der EGSZ - Newsletter fasst regelmäßig Gesetzesänderungen, Urteile, Ver-
waltungsanweisungen oder sonstige, für Sie interessante Informationen zu-
sammen und gibt diese auszugsweise wieder. Der EGSZ - Newsletter erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten daher ausdrücklich darum, 
vor einer Anwendung der Inhalte des EGSZ - Newsletters im konkreten Fall 
mit uns Rücksprache zu halten, da wir eine Haftung für die auszugsweise 
Darstellung nicht übernehmen können. Für weitergehende Informationen 
stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 



 

 

 


